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5. Maßnahmen zur Verhinderung der Erzeugung biologisch abbaubarer Abfälle, detaillierte Vorschriften für die
Abfallbewirtschaftung im Zusammenhang mit biologisch abbaubaren Abfällen und die Einstufung von Kompost aus
Bioabfällen

6. biologisch abbaubare Abfälle

7.

8. Das Regierungsdekret enthält detaillierte Vorschriften über Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verhinderung der
Erzeugung biologisch abbaubarer Abfälle, Abfallbewirtschaftungstätigkeiten im Zusammenhang mit biologisch
abbaubaren Abfällen und die Einstufung von Kompost aus Bioabfällen. Es regelt insbesondere die Bestimmungen über die
Sammlung biologisch abbaubarer Abfälle, die getrennte Sammlung von Grünabfällen, die Kompostierung vor Ort, die
Stabilisierung und die Biogasproduktion.

9. Im Einklang mit dem Grundsatz der Verwertung biologisch abbaubarer Abfälle gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien
ist es erforderlich, die getrennte Sammlung und Verwertung biologisch abbaubarer Abfälle zu erleichtern, um nach der
Verwertung das möglicherweise höchstreine Material in den natürlichen organischen Materialkreislauf zurückzugeben
und den biologisch abbaubaren Anteil von Siedlungsabfällen, die auf Deponien entsorgt wurden, zu verringern.

Die Richtlinie (EU) 2018/851 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie
2008/98/EG über Abfälle verpflichtet die Mitgliedstaaten, spezifische Maßnahmen zu ergreifen, um der Vermeidung,
Wiederverwendung und dem Recycling gegenüber Deponien und Verbrennungen Vorrang einzuräumen, einschließlich
Maßnahmen im Zusammenhang mit biologisch abbaubaren und biologischen Abfällen.

Zweck des Entwurfs ist es, die nationale Umsetzung der Verpflichtungen aus den oben genannten Richtlinien
umzusetzen.

Die Mitteilung gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.
November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien sowie der Richtlinie (EU) 2018/851 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle ist
ebenfalls eine Mitteilung gemäß Nummer 7 dieses Informationsblatts.
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15. Nein

16.
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